
Individuelle Berufsorientierung

Friedberg, 08.09.2023

Sehr geehrte Damen und Herren!

Seit 1.1.2005 haben die Schülerinnen und Schüler der Polytechnischen Schulen die Möglichkeit, bis zu
fünf Tage für eine individuelle Berufsorientierung vom Unterricht freigestellt zu werden.

Sofern die Durchführung der individuellen Berufsorientierung in Ihrem Betrieb erfolgt, muss der
Schülerin (dem Schüler) eine Aufsichtsperson (Erziehungsberechtigter oder ein Verantwortlicher des
Unternehmens) zugeteilt werden.

Um über die Schule versichert zu sein, ist eine vorherige Absprache mit der Direktion bzw. dem
Klassenvorstand notwendig. Das Dokument ist nur mit Schulstempel, Unternehmensstempel und
Unterschriften gültig. Die Unterlagen sind VOR Beginn der Berufsorientierung in der Schule abzugeben.

Mit bestem Dank im Voraus

______________________

Als Unternehmer bzw. Zeichnungsberechtigter erkläre ich durch meine Unterschrift mein
Einverständnis, dass die Schülerin (der Schüler)

________________________________________________________________
Name der Schülerin (des Schülers)

in dem genannten Betrieb die INDIVIDUELLE BERUFSORIENTIERUNG

vom _______________ bis _________________

absolvieren darf.

Ich nehme zur Kenntnis, dass
1. der Schüler (die Schülerin) im Rahmen der Schülerunfallversicherung unfallversichert ist.
1. der Schüler (die Schülerin) nicht bei der Sozialversicherung anzumelden ist.
1. der Schüler (die Schülerin) während der Dienstzeit die Anordnungen der zugeteilten Aufsichtsperson

zu befolgen hat.

....................................................................
Bestätigung des Unternehmers


